
§ 35Zulässigkeit von Vorhaben

Vorhabens zu sein – andere Ziele, insbesondere die Errichtung baulicher Anlagen oder
(vor allem hier:) die Durchführung von Abgrabungen und Aufschüttungen in den
Vordergrund treten lässt, ist im Grundsatz in gleicher Weise zu ziehen und etwa dann
überschritten, wenn beispielsweise die Abgrabung kein in einem Steinbruchbetrieb
verwendbares Gestein erbringen kann, die Abgrabung anderen Zwecken – wie der
Begradigung künftiger Bauflächen o.Ä. – dient, oder wenn es sich um – von vornhe-
rein – unergiebige Lagerstätten oder zu kleine Abbauflächen handelt, deren Ausbeute
augenfällig unwirtschaftlich ist (so BVerwG, Urt. v. 18.03.1983 – 4 C 17.81 –).

Die der öffentlichen Versorgung dienenden Anlagen müssen in derselben Weise orts-
gebunden sein wie die Gewerbebetriebe, um in den Genuss der Privilegierung zu
kommen (BVerwG, Urt. v. 20.06.2013 – 4 C 2.12 –; BVerwG, Urt. v. 21.01.1977 – IV C
28.75 –). Das gilt grundsätzlich auch für Fernmeldeanlagen des Mobilfunks (BVerwG,
Beschl. v. 09.03.2011 – 4 B 46.10 –). Insoweit ist natürlich zu berücksichtigen, dass
sich die Standortbedürfnisse aus dem öffentlichen Versorgungsauftrag der Mobilfunk-
betreiber einerseits und den jeweiligen Netzkonzeptionen andererseits ergeben, sodass
der Nachweis einer gewissermaßen punktgenauen Standortbindung nicht gefordert
werden kann (vgl. auch VGH BW, Beschl. v. 25.08.1997 – 8 S 1861/97 –; BayVGH,
Beschl. v. 13.02.2006 – 15 CS 05.3346 –; BayVGH, Urt. v. 09.08.2007 – 25 B 05.1341 –).
Andererseits kann diese bloße Gebietsgebundenheit wegen des Gebots der größtmög-
lichen Schonung des Außenbereichs die Wahl eines Alternativstandorts erforderlich
machen (BayVGH, Urt. v. 13.10.2009 – 1 B 08.2884 –; OVG Bln-Bbg, Beschl. v.
08.02.2011 – 10 S 6.10 –), der aber auch zivilrechtlich für den Mobilfunkbetreiber ver-
fügbar sein muss (BayVGH, Urt. v. 13.10.2009 – 1 B 08.2884 –; a.A. VGH BW, Urt. v.
17.02.2012 – 8 S 1796/10 –). Umstritten und im Ergebnis zu verneinen ist die Privile-
gierung von Batterieenergiespeichersystemen im Außenbereich. Zum Teil wird dies
über § 35 Abs. 1 Nr. 1 mit dem Merkmal der Ortsgebundenheit bei Anlagen der öffent-
lichen Versorgung begründet (Nebel/Schulz, Die bauplanungsrechtliche Privilegierung
von Batterieenergiespeichersystemen im Außenbereich, ER 2024, 238 ff.). Zum Teil
werden diese Anlagen als „mitgezogene Nutzung“ etwa bei einem Umspannwerk für
privilegiert zulässig gehalten. Das wird auch damit begründet, dass Großbatteriespei-
cher im überragenden öffentlichen Interesse stehen (Große/Hansen, Privilegiert oder
nicht privilegiert? Zur Zulässigkeit von (Groß-)Batteriespeichern im bauplanungsrecht-
lichen Außenbereich, EnWZ 2025, 57 ff.). Eine ausdrückliche Regelung enthält § 35
Abs. 1 – anders als für Wasserstoffspeicher (§ 249a) – nicht. Schon daraus ist zu schlie-
ßen, dass ein Privilegierungstatbestand nicht angenommen werden kann. Insbesonde-
re kann vorliegend nicht von einem ortsgebundenen Betrieb gesprochen werden, weil
eine gewisse Leitungsgebundenheit erforderlich ist. Gerade diese Leitungsgebunden-
heit ermöglicht es, Batteriespeicher auch in Gewerbe- oder Industriegebieten unterzu-
bringen. Auch als mitgezogene Nutzungen wird man Batteriespeicher nicht ansehen
können, da sie in diesem Sinne keine eigentliche Nebennutzung von Anlagen der
Stromerzeugung sind, sondern einen eigenständigen Zweck und Betriebscharakter ha-
ben. Ob Batteriespeicheranlagen nach § 35 Abs. 2 als sonstige Vorhaben unter Berück-
sichtigung der besonderen Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit gem. § 2 EEG
zugelassenen werden können, ist ebenfalls fraglich. Eine gesetzgeberische Klarstellung
wäre wünschenswert.

Öffentlich ist die Versorgung nur, wenn die Anlagen ohne Rücksicht auf die Rechts-
form und die Eigentumsverhältnisse des Anlagenbetreibers zur Versorgung der Allge-
meinheit und nicht nur eines Einzelnen für dessen Energiebedarf bestimmt sind
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Privilegierung von Batteriespeicheranlagen

Ergänzung § 35 Rn. 56
Durch die neuen Privilegierungstatbestände in § 35 Abs. 1 Nr. 11 und 12 hat sich die 
Streitfrage einer Privilegierung von Batteriespeichersystemen im Außenbereich im We-
sentlichen erledigt. Sie kann aber nach wie vor dann relevant werden, wenn die in § 35 
Abs. 1 Nr. 12 lit. c geregelte Kontingentierung erschöpft ist und Anlagenbetreiber auf 
andere Privilegierungstatbestände ausweichen.

Ergänzung zu § 35 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Mit diesem neuen Privilegierungstatbestand (eingeführt im Zusammenhang mit der 
Novelle des EnWG (BGBl. 2025 I Nr. 348, S. 11) und am 23.12.2025 in Kraft getreten) 
werden Batteriespeicher, die in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer 
vorhandenen Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien stehen (sogenannte „Co-Loca-
tion-Speicher“) planungsrechtlich privilegiert. Voraussetzung ist eine vorhandene An-
lage zur Nutzung erneuerbarer Energien. Trotz des Wortlautes „vorhanden“ wird man 
darunter nicht nur bereits gebaute und gegebenenfalls in Betrieb befindliche Anlagen 
für die Erzeugung erneuerbarer Energien verstehen können. Vielmehr sollen auch nach 
den Gesetzesmaterialien parallele Genehmigungen von Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien und Batteriespeichern möglich sein (BR-Drs. 732/25, S. 2). In Bezug auf 
das Tatbestandsmerkmal räumlich-funktionaler Zusammenhang verweist die Geset-
zesbegründung auf den insoweit wortgleichen Tatbestand in § 35 Abs. 1 Nr. 6 lit. a. Der 
zulässige – räumliche – Abstand ist insoweit wertend unter Berücksichtigung der kon-
kreten Grundstückssituation zu bestimmen. Grundsätzlich sollen die Flächen in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Erzeugungsanlage liegen, bei fehlender Flächenverfügbarkeit 
sind aber (ausnahmsweise) auch die ersten geeigneten, etwas entfernt liegenden Flächen 
nutzbar (BT-Drs 21/3101, S. 35). Ob hier allerdings der Maßstab einer maximalen Ent-
fernung von 300 m, wie das BVerwG ihn für das wortgleiche Tatbestandsmerkmal in  
§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 lit. e angedacht hat (BVerwG, Urteil vom 18.05.2001 – 4 C 13.00 
– juris), gelten kann, ist zumindest im Hinblick auf die Zielrichtung der unterschied-
lichen Tatbestände fraglich. Bezüglich des funktionalen Elements soll nach dem Willen 
des Gesetzgebers zwar ein Bezug zur bestehenden benachbarten Anlage zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien bestehen. Der Speicher soll aber nicht in seinem Betrieb darauf 
beschränkt sein (BT-Drs. 21/3101, S. 35).
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Ergänzung zu § 35 Abs. 1 Nr. 12 BauGB
In einem eigenen Gesetzgebungsprozess, angedockt an die Geothermie-Novelle (BGBl. 
2025 I Nr. 347, 64, ebenfalls in Kraft getreten am 23.12.2025; zu dem „interessanten“, 
verfassungsrechtlich fragwürdigen Gesetzgebungsverfahren vergleiche Wulff, Privi-
legierung von Batteriespeichern im Außenbereich, NVwZ 2026, 375, 376), wurde für 
die sogenannten „Stand-Alone-Batteriespeicher“ in § 35 Abs. 1 Nr. 12 ein eigener Pri-
vilegierungstatbestand geschaffen und an verschiedene Anforderungen geknüpft: Nach 
lit. a darf das Vorhaben maximal in einer Entfernung von 20 m zur Grundstücksgrenze 
einer Umspannanlage für Höchstspannung zu Hochspannung oder von Hochspannung 
zu Mittelspannung oder zu der Grundstücksgrenze eines in Betrieb befindlichen oder 
aufgegebenen Kraftwerks mit einer Nennleistung von 5 MW stehen. Fraglich ist, ob man 
diese Entfernungsangabe als Radius (vergleiche § 35 Abs. 1 Nr. 18 lit. b) oder als Dis-
tanz zwischen der Grundstücksgrenze der Umspannanlage einerseits und der Batterie-
speicheranlage (Gebäude) andererseits zu verstehen hat. Aus dem Wortlaut (Entfernung 
zwischen Grundstücksgrenze und Vorhaben „Batteriespeicher“), wird man eher auf die 
Entfernung zwischen Grundstücksgrenze und der baulichen Anlage des Batteriespei-
chers abstellen können.

Als Grenze der Privilegierung ist eine Leistung der Batteriespeicheranlage von 4 MW 
vorgegeben (lit. b).

Darüber hinaus sieht lit. c eine Flächenobergrenze von 5 ha oder max. 0,5 Prozent der 
Gemeindefläche für alle auf dieser Rechtsgrundlage genehmigten Batteriespeicher-
anlagen innerhalb derselben Gemeinde vor. Maßstab für die Flächengröße ist die Ge-
samtfläche der Anlage (einschließlich Hauptanlagen, Nebenanlagen, Freiflächen). Ist  
das Flächenkontingent ausgeschöpft, stellt sich die Frage eines Rückgriffs auf § 35 Abs. 1 
Nr. 3. Dagegen spricht, dass bei Ausschöpfen eines Flächenkontingents in einer spezial-
gesetzlichen Regelung nicht auf eine „Generalklausel“ zurückgegriffen werden kann. 
Dies würde den Regelungszweck des Flächenkontingents konterkarieren.


